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Pàgogijche
Vlâtter. O

Vereinigung des „Wucher. TrzieiiungssreuiMs" nnd îicr „Viiîiag. Monatsslhrtst".

Orgllii des Vereins lîlNiioi. ßedrer und SNinlinünner der Sltjnieiz

und des Wucherischen IWoiischen Ccheililngsvereins.

Ansiedeln, Jan. 190!'. Nr. 4 lb. Jahrgang.
Redaktionskommission!

HH. Rektor Keiser, Erziehungsrat, Zug. Präsident: die HH. Seminar-Tirektoren Jakob Grüninger,
Rickenbach (Schwyz), und W,IH. Schntzder. Hitzkirch, Herr Lehrer Ios. Muller. Gotzau lSt. Gallen)

und Herr Clemens Frei zum .Storchen". Einsiedeln.
Gilîleîîdììligen sind an letzteren, als den Cbef-Red a kt or. zu richten.

Inserat-Aufträgo aber an HH. Haasenstein ä: Vogler in Luzern.

abonnement:
Ericheint einmal und kostet jährlich Fr. 4.5N mit Portozulage

Bestellungen bei den Verlegern: Eberle 6- Nirkenbach. Verlagshandlung Einsiedeln.

Inhalt: Toleranz bei der Lehrerprüfung in Ultramontan Patzern. — Pädagog. Strömungen. —
AuS der Praxis. — Achtung Lehrer und .Iugendbund". — Pädagogische Fachblätter kath.
Richtung. — Krankenkasse. — Anregungen. — Für die Praxis. — Taubstummen-Anstalten. —

Sammelliste für WohlfahrtS-Einrichtungen unseres Vereins. Aus dem Kanton Aargau. —
Aus Kantonen und Ausland. Inserate.

Toleranz bei der Lehrerprüfung in Altramontan-Wayern.
Tie Prüfung wird von einer Prüfungskommission abgehalten, welche nach

Anordnung der Kreisreqierung unter dem Vorsitze des Kreisschulreferenten oder
seines Stellvertreters aus den Kre'sschulinspektoren und je nach Bedarf aus
einer Anzahl von Leitern, Lehrern und Lehrerinnen von Lehrer-
und Le hr eri n n en b i ld u ngs a n st a lten, von Distriltsschulinspektoren, städti-
scheu Schulaussichtsbeamten, Bezirksoberlehrern oder Bezirlsoderlehrerinnen gc-
bildet wird. Außerdem können auch geeignete Hauptlehrer oder
Hauptlehrerinnen an Volksschulen in diePrüfungskommission
berufen werden. Tie Mitglieder der Kreisschullommission sind hiebei in
erster Linie beizuziehen.

Wenn katholische und protestantische Kandidaten geprüft werden, ist auf
eine angemessene Vertretung beider Konsessionen in der Prüflings-
kommission Bedacht zu nehmen.. Für die Prüfung israelitischer Kandidaten in
der israelitischen Religionslehre ist ein Rabbiner oder israelitischer Religions-
lehrer beizuziehen. Demselben kommt bei dieser Prüfung Stimmrecht zu.

Weibliche Mitglieder müssen in die Prüfungskommission berufen
werden, wenn mindestens ein Drittel der Prüflinge weiblichen Geschlechtes ist.

Den kirchlichen Oberbehörden bleibt vorbehalten, behufs Kenntnis-
nähme von der Befähigung der Prüfungskandidaten in der Religionslehre und
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